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12.  Übergangsregelung 
 
1Beamtinnen und Beamte, die gemäß § 46 LbV in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung 
aufgestiegen sind, und die Qualifikation für bestimmte Verwendungsbereiche erworben haben, können sich 
für Ämter und Dienstposten, die nicht dem bisherigen Verwendungsbereich entsprechen, qualifizieren, wenn 
sie weitere gemäß Art. 20 LlbG und den ressortspezifischen Regelungen erforderliche 
Qualifizierungsmaßnahmen erfolgreich absolvieren (Art. 70 Abs. 4 LlbG). 2In diesen Fällen ist die 
Feststellung der Eignung nach Art. 58 Abs. 5 Nr. 2 LlbG keine Voraussetzung für die Übertragung von dem 
bisherigen Verwendungsbereich nicht zugehörigen Ämtern bzw. Dienstposten, sofern in den Regelungen 
zur modularen Qualifizierung nichts Abweichendes festgelegt wird.


